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2. eine Sache stiehlt, die durch ein verschlossenes 
Behältnis oder eine andere Schutzvorrichtung gegen 
Wegnahme besonders gesichert ist,

3. gewerbsmäßig stiehlt,
4. aus einer Kirche oder einem anderen der Reli

gionsausübung dienenden Gebäude oder Raum eine 
Sache stiehlt, die dem Gottesdienst gewidmet ist oder 
der religiösen Verehrung dient,

5. eine Sache von Bedeutung für Wissenschaft, 
Kunst oder Geschichte oder für die technische Ent
wicklung stiehlt, die sich in einer allgemein zugäng
lichen Sammlung befindet oder öffentlich ausgestellt 
ist,

6. stiehlt, indem er die Hilflosigkeit eines anderen, 
einen Unglücksfall oder eine gemeine Gefahr aus
nutzt.

§244
(1) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu 

zehn Jahren wird bestraft, wer

1. einen Diebstahl begeht, bei dem er oder ein 
anderer Beteiligter eine Schußwaffe bei sich führt,

2. einen Diebstahl begeht, bei dem er oder ein 
anderer Beteiligter eine Waffe oder sonst ein Werk
zeug oder Mittel bei sich führt, um den Widerstand 
eines anderen durch Gewalt oder Drohung mit Ge
walt zu verhindern oder zu überwinden, oder

3. als Mitglied einer Bande, die sich zur fortge
setzten Begehung von Raub oder Diebstahl verbunden 
hat, unter Mitwirkung eines anderen Banden
mitgliedes stiehlt.

2. die Tat als Organisator oder Beteiligter einer 
Gruppe ausführt, die sich unter Ausnutzung ihrer 
beruflichen Tätigkeit oder zur wiederholten Begehung 
von Straftaten gegen das Eigentum zusammengeschlos
sen hat;

3. wiederholt mit großer Intensität handelt;
4. die Tat ausführt, obwohl er bereits zweimal we

gen Diebstahls oder Betrugs zum Nachteil sozialisti
schen oder persönlichen oder privaten Eigentums oder 
Hehlerei oder einmal wegen Raubes oder Erpressung 
mit Freiheitsstrafe bestraft ist.

(2) Ist die Beteiligung an einer Gruppe von unter
geordneter Bedeutung, kann die Bestrafung nach 
§161 erfolgen.

(2) Ist die Beteiligung an einer Gruppe von unter
geordneter Bedeutung, kann die Bestrafung nach 
§180 erfolgen.

(2) Der Versuch ist strafbar. v§h §§ 158 Abs. 2, 177 Abs. 2 (bei § 242 StGB West)

§245
(weggefallen)


